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 [1] STAATEN MIT UND OHNE TODESSTRAFE 
 

Mehr als zwei Drittel aller Staaten haben die Todesstrafe de jure oder de facto 
abgeschafft. 
 

• 94 Staaten haben die Todesstrafe für sämtliche Verbrechen abgeschafft; 
• 10 Staaten haben die Todesstrafe für sämtliche Verbrechen ausser für 
aussergewöhnliche Verbrechen abgeschafft; darunter fallen etwa in Kriegs-
zeiten begangene Verbrechen; 
• 35 Staaten haben die Todesstrafe faktisch abgeschafft: In ihrer Gesetzge-
bung ist die Todesstrafe zwar noch immer vorgesehen, aber sie haben seit 
mindestens zehn Jahren keine Hinrichtung mehr vollzogen. 

 

139 Staaten haben folglich de jure oder de facto die Todesstrafe abgeschafft. 
58 Staaten und Territorien aber halten nach wie vor an der Todesstrafe fest 
und vollstrecken diese Strafe. Im Jahr 2008 fanden jedoch «bloss» in 25 Län-
dern Hinrichtungen statt. 
 

 [2] FORTSCHRITTE AUF DEM WEG  
 ZUR WELTWEITEN ABSCHAFFUNG DER TODESSTRAFE 
 

Seit 1990 haben mehr als 54 Staaten die Todesstrafe für sämtliche Verbrechen 
abgeschafft. Es sind dies Länder in Afrika (in jüngster Zeit beispielsweise Togo 
und Burundi), in Nord- und Südamerika (Argentinien, Kanada, Mexiko und 
Paraguay), in Asien und im Pazifischen Ozean (Bhutan, Philippinen, Samoa) 
oder auch in Europa und im Südkaukasus (Armenien, Bosnien-Herzegowina, 
Montenegro, Usbekistan und Zypern). 
 

 [3] TODESURTEILE UND HINRICHTUNGEN 
 

Im Laufe des Jahres 2008 wurden in 25 Staaten mindestens 2 390 Gefangene 
hingerichtet und in 52 Staaten mindestens 8 864 Personen zum Tode verur-
teilt. Diese Zahlen geben lediglich die Amnesty International (AI) bekannten 
Fälle wieder und sind in Wirklichkeit vermutlich höher. 
93 Prozent der im Jahr 2008 gezählten Hinrichtungen wurden in China, in den 
USA, im Iran, in Pakistan und in Saudi-Arabien vollzogen. 
 

 [China] 
 

Nach Schätzungen von Amnesty International wurden 2008 mindestens 1 718 
Personen hingerichtet. Doch die Zahl der Hinrichtungen ist in Wirklichkeit 
vermutlich sehr viel höher und liegt gemäss der in den USA domizilierten «Dui 
Hua»-Stiftung vermutlich bei rund 6 000. Offizielle staatliche Statistiken über 
die Vollstreckung der Todesstrafe bleiben nach wie vor Staatsgeheimnis. Folg-
lich erweist es sich als äusserst schwierig, realistische und glaubwürdige In-
formationen zur Lage der Todesstrafe in diesem Land zu beschaffen. 
 

[Saudi-Arabien, Iran und Pakistan]  
 

Laut den von Amnesty International erfassten Informationen wurden in Saudi-
Arabien mindestens 102 Personen hingerichtet und im Iran mindestens 
346 Personen (fast doppelt so viele wie 2006 und viermal mehr als 2005). Pa-
kistan hat mindestens 36 Personen hingerichtet, und in den Todestrakten be-
finden sich rund 7 000 Personen, unter ihnen auch Minderjährige, doch könn-
ten die Zahlen effektiv höher liegen. 

TODESSTRAFE  

ZAHLEN UND FAKTEN 



 
[USA] 
 

In den USA wurde 2008 in 9 Staaten die Todesstra-
fe vollstreckt, was 37 Personen das Leben kostete 
(2007 waren es 42, 2006 53 und 2005 60 gewesen). 
Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 
1977 sind insgesamt 1 136 Personen hingerichtet 
worden. 
Zwischen September 2007 und April 2008 galt ein 
De-facto-Moratorium, da der amerikanische Obers-
te Gerichtshof aufgrund eines Einspruchs die Ver-
fassungsmässigkeit der in 36 Bundesstaaten prakti-
zierten Hinrichtung durch die Giftspritze prüfen 
musste. Der Oberste Gerichtshof erklärte diese 
Methode jedoch mit dem Argument für zulässig, 
die tödliche Injektion widerspreche dem 8. 
Amendment nicht, das «grausame und ungewöhnli-
che Strafen» verbietet. Die 37 Hinrichtungen von 
2008 fanden somit innert acht Monaten, zwischen 
Mai und Dezember 2008, statt.  
Im ersten Halbjahr 2009 wurden in den USA be-
reits 35 Verurteilte hingerichtet.  
Am 18. Mai 2009 schaffte der Bundesstaat Neu-
mexiko als 15. Bundesstaat in diesem Land die 
Todesstrafe ab.  
 

  [4] HINRICHTUNGSMETHODEN 
 

Seit dem Jahr 2000 kamen die folgenden Methoden 
zur Anwendung: 
• Enthauptung (Saudi-Arabien); 
• Elektrokution (USA); 
• Erhängen (Ägypten, Irak, Iran, Japan, Jorda-

nien, Pakistan, Singapur und weitere Staaten); 
• Giftspritze (China, Guatemala, Thailand, 

USA); 
• Erschiessen (China, Somalia, Vietnam, Weiss-

russland und weitere Staaten); 
• Steinigung (Afghanistan, Iran). 
 

 [5] TODESSTRAFE GEGEN STRAF-
FÄLLIGE MINDERJÄHRIGE 
 

Die internationalen Menschenrechtsabkommen 
verbieten die Vollstreckung der Todesstrafe an 
Personen, die zum Zeitpunkt der ihnen zur Last 
gelegten strafbaren Handlungen noch nicht 18 Jah-
re alt waren. Festgeschrieben ist das Verbot im 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte, in der Amerikanischen Menschen-
rechtskonvention und im Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes.  
Mehr als 100 Staaten, welche für gewisse Delikte 
die Todesstrafe beibehalten haben, verbieten in 
ihrer Gesetzgebung ausdrücklich die Hinrichtung 
straffällig gewordener Minderjähriger. In einigen 
wenigen Staaten werden straffällige Minderjährige 
jedoch nach wie vor hingerichtet.  
2007 waren es 10 zum Zeitpunkt ihrer Straftat 
Minderjährige: 8 im Iran, 1 in Saudi-Arabien und 1 
in Jemen. 

2008 wurden im Iran laut Amnesty International 
mindestens 8 Minderjährige hingerichtet und min-
destens 140 weitere befanden sich im Todestrakt. 
Im ersten Halbjahr 2009 wurden bereits mindes-
tens 5 Minderjährige hingerichtet, 3 davon im Iran 
und 2 in Saudi-Arabien. Im Sudan soll gegenwärtig 
ein Prozess gegen vier 17-jährige Jugendliche we-
gen Beteiligung an den Attentaten von Khartum im 
Gang sein, während gemäss der UNO-
Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtslage 
im Sudan ein 17- und ein 16-jähriger Minderjähri-
ger im Juli bzw. August 2008 zum Tod verurteilt 
worden sein sollen.  
 

[6] INTERNATIONALE INSTRUMENTE ZUR 
ABSCHAFFUNG DER TODESSTRAFE 
 

Einer der wichtigsten Fortschritte der letzten Jah-
re stellt die Verabschiedung internationaler Ab-
kommen dar, in welchen sich die Staaten ver-
pflichten, auf die Todesstrafe zu verzichten: 
 

•  Zweites Fakultativprotokoll zum Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe. Es 
wurde von 71 Staaten ratifiziert. 3 weitere haben 
mit der Unterzeichnung des Protokolls ihren Wil-
len bekundet, diesem Instrument zu einem späte-
ren Zeitpunkt beizutreten. 
• Protokoll zur Amerikanischen Menschen-
rechtskonvention zur Abschaffung der Todes-
strafe. Es wurde von 11 Staaten des amerikani-
schen Kontinents ratifiziert und von 2 weiteren 
unterzeichnet. 
• Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention) über die 
Abschaffung der Todesstrafe. Es wurde von 46 
Staaten ratifiziert und einem weiteren unter-
zeichnet. 
• Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die vollständige Abschaffung der Todesstrafe. Es 
wurde von 41 europäischen Staaten ratifiziert und 
von 4 weiteren unterzeichnet. 

 

Das Protokoll Nr. 6 zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention sieht die Abschaffung der Todes-
strafe in Friedenszeiten vor, das Protokoll Nr. 13 
die vollständige Abschaffung der Todesstrafe ohne 
jede Ausnahme. 
Die zwei andern Protokolle sehen die vollständige 
Abschaffung der Todesstrafe vor, lassen aber für 
die Staaten die Möglichkeit offen, einen Vorbehalt 
anzubringen, um sie in Kriegszeiten zu verhängen. 
 
 
 
 

[Quelle: Amnesty international 

http://www.amnesty.org/en/death-penalty] 

 
 


